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Studierendenradio der MLU bei Radio Corax

Seit  fast  17  Jahren machen Studierende der  Martin-Luther-Universität  Halle-Wittenberg  Radio

und das nicht nur im Praktikum beim Mitteldeutschen Rundfunk, sondern vor allem bei dem

Freien Radio in Halle. Studentisches Leben und studentische Initiativen, für Studierende relevan-

te hochschulpolitische und universitätsstrukturelle Fragen fanden und finden so bis heute Ein-

gang ins Programm von Radio Corax und dadurch mediale Verbreitung. Studentische Gremien

haben deshalb diese Zusammenarbeit von Studierenden und Radio immer unterstützt. Für die

Absicherung dieses Zuganges fördert der Studierendenrat der Uni Halle das Projekt „Studis On

Air“  auch  finanziell.  Seit  2010  beteiligen  sich  zudem  verschiedene  Fachschaften  an  der  Fi-

nanzierung. Diese Unterstützung ermöglichte es, über die Jahre circa 700 Studierenden die Mit-

wirkung am tagesaktuellen Programm des Radios zu gewährleisten, ihnen also den Zugang zu

gestalten aber auch sie zu betreuen und auszubilden. Mit  UNIMONO gab es bis zum Sommer

2016  eine  eigene  Studierendensendung  auf  Radio  Corax,  angedockt  an  die  Ausbildung  der

Medien- und Kommunikationswissenschaften der MLU. Diese Sendung ist von der Unimono-

Redaktion eingestellt worden. Seit dem werden hochschulpolitische Themenbereiche im Rahmen

des  Radioprogramms  nicht  mehr  in  ausreichendem  Maße  abgedeckt.   Mit  der  Projektfi-

nanzierung aus dem StuRa und den FSR ist Radio Corax nur begrenzt in der Lage neben der Be-

treuung  von  Studierenden  in  der  Redaktion  auch  eine  Kontinuität  der  Berichterstattung  zu

gewährleisten. Die Akquise von Studierenden als Redakteur*innen und eine off-Air-Promotion

von „Studis on Air“, um zum Beispiel Erstsemestler*innen auf die Möglichkeit der Mitwirkung

aufmerksam zu machen, und der Ausbau der crossmedialen Veröffentlichung der entstandenen

Beiträge sind im Rahmen des Projektes nicht  in ausreichendem Maße möglich gewesen und

ganz klar im Rahmen eines Studierendenradios der Studierendenschaft entwicklungsfähig und

ausbaubar. 

Ein Radio der Studierendenschaft der MLU angesiedelt bei Radio Corax ist die aktuell beste Lö-

sung, die medialen Optionen eines auf UKW sendenden und etablierten Radios in der Kombina-

tion mit Live-Stream und einem Podcast auszuschöpfen. Radio Corax ist dafür die einzige Mög-

lichkeit, ist es doch das als zugangsoffenes Radio das einzige auf UKW lizensierte, bei dem die

Studierendenschaft der MLU selber auf Sendung gehen und damit die Inhalte und ihre Form

selbst bestimmen kann. Das Studierendenradio soll dafür die Infrastruktur und das Know How

von Radio Corax im notwendigen Umfang nutzen können, bleibt dabei  aber ein von Radio Corax

unabhängiges Radioprojekt der Studierendenschaft  der MLU. Durch die Zusammenarbeit mit

1

3



dem Corax e.V. wird die Kontinuität bezüglich der Befähigung der radiomachenden Studierenden

und der Begleitung in allen technischen und inhaltlichen Belangen gewährleistet,  die für ein

hochwertiges und relevantes Radioprogramm  erforderlich ist. Der Studierendenschaft entsteht

dadurch eine publizistisch relevante Erweiterung der medialen Verbreitung ihrer Belange zur be-

reits existierenden Studierendenzeitschrift „hastuzeit“ in einem Sendegebiet, das zwischen Leip-

zig und Magdeburg, Dessau und Aschersleben circa 600.000 Menschen erreichen kann. So kann

die Studierendenschaft nicht nur eine breite Aufmerksamkeit für ihre Belange im Rahmen der

selbstbestimmten  Aufgaben  nach  Paragraf  2  der  Satzung  der  Studierendenschaft  der  MLU

schaffen, sondern darüber hinaus den medialen Diskurs dazu mitbestimmen und in großer Öf-

fentlichkeit führen. 

Das Studierendenradio bietet den Studierenden der MLU:

 direkten Zugang zum Massenmedium Radio um die studentischen Belange in größtmög-

licher Öffentlichkeit darzustellen und zu diskutieren

 Wahrnehmung von Hochschulpolitik und Partizipationsmöglichkeiten und der Gremien-

arbeit von StuRa, FSR etc. über das Medium Radio aus Sicht der Studierenden sowohl bei

der Studierendenschaft als auch in der Medienlandschaft

 eine eigene Magazinsendung mit festem monatlichen Sendeplatz als Möglichkeit  The-

men ausführlich zu behandeln 

 darüber hinaus im tagesaktuellen Programm von Radio Corax regelmäßige Beiträge über

Uni-Themen und StuRa-Aktivitäten, beispielsweise:

- Interviews  mit  Akteur*innen  der  Studierendenschaft  und

Universitätsrepräsentant*innen

- öffentliche oder auch im Studio stattfindende Diskussionsrunden on-Air mit der Mög-

lichkeit der Hörer*innen-Beteiligung

- Jingles  und  Teaser  zu  Veranstaltungen  oder  Aktionen  der  Studierendenschaft  zur

Mobilisierung zur Teilnahme an Studentischen Aktivitäten

- Studierendenreporter
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 Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben nach Paragraf 2 der Satzung der Studierendenschaft

durch die mediale Bearbeitung und Begleitung, insbesondere: 

1. die Ermöglichung der Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden

3. die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule (§§ 3 und 4 HSG LSA),

insbesondere durch Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen

4. die Förderung der politischen Bildung, des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusst-

seins und der Bereitschaft ihrer Mitglieder zur aktiven Toleranz sowie zum Eintreten für

die Grund- und Menschenrechte auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung

5. die Wahrnehmung der kulturellen, fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange

ihrer Mitglieder

 Interventionsmedium in der politischen Auseinandersetzung zum Beispiel in der  Hoch-

schulpolitik 

 Erwerb von Medienkompetenz in der Praxis

 Fachpraktika mit großen gestalterischen Freiheiten und enger fachlicher Betreuung und

Begleitung

 feste zugangsoffene Redaktion von Studierenden, die das Studierendenradio betreut und

die personelle Kontinuität gewährleistet, und die eine*n Sprecher*in wählt

Radio Corax bietet dafür:

 einen monatlichen festen Sendeplatz (mit der Möglichkeit der Erhöhung der Sendezeit

nach Bedarf)

 eine inhaltliche Verankerung im Corax-Programm koordiniert durch die Redaktion des

Studierendenradios, dabei bieten sich die tagesaktuellen Magazine mit 6 Stunden tägli-

cher Sendezeit (3 morgens, 2 mittags, 1 abends) wegen ihrer attraktiven Sendezeitpunkte

an

 mediale Begleitung von Veranstaltungen wie Diskussionsrunden u. ä. nach dem Interesse

der radiomachenden Studierenden in live-Übertragungen oder Aufzeichnungen zur spä-

teren Ausstrahlung und den Podcast

 Vernetzung der Beiträge mit den StuRa/FSR-Webseiten

 ein Sendegebiet mit einer technischen Reichweite von mehr als 600.000 Menschen zwi-

schen Leipzig und Magdeburg, Dessau und Aschersleben und einen Live-Stream im In-
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ternet (nach der Medienanalyse 2012 ergaben sich in Spitzenzeiten bis zu 30.000 Höre-

rinnen und Hörer allein im Stadtgebiet von Halle – Auftraggeber: Medienanstalt Sachsen-

Anhalt)

 Aus- und Weiterbildung (Workshops mit Teilnahmegarantie für Studierende) und Betreu-

ung der Studentischen Radiomachenden 

 Räumlichkeiten und Infrastruktur  für  die  redaktionelle  Arbeit  des  Studierendenradios

bzw. aller Beteiligten

 Technik & Studionutzung

 aus den verschiedenen Arbeitsbereichen von Radio Corax wird themen-/aufgabenbezogen

die Betreuung des Studierendenradios nach Bedarf durch Corax-Personal abgesichert

Finanzierung der Arbeit des Studierendenradios in den Strukturen von Radio Corax:

Begleitstruktur  für  Ausbil-
dung  und  Betreuung  Studie-
rendenradios 

monatlich jährlich

Personal
AG-Anteil* 

AG-
Anteil*

Ausbildung & Begleitung 5 Stunden pro Woche 505,00  6.060,00
Technische Begleitung & Aus-
bildung 3 Stunden pro Woche 303,00  3.636,00  
Einbindung  in  programmli-
che Struktur & Redaktionen 3 Stunden pro Woche 303,00  3.636,00  
Abrechnung und Verwaltung 0,25 Stunden pro Woche 25,25  303,00  
Betreuung & Pflege Onlinean-
gebote 0,25 Stunden pro Woche 25,25  303,00  

Sachkosten
Mietanteil (Räume inkl. techn.
Infrastruktur) 1 Tag pro Woche 296,00  3.552,00  
Stromanteil 1 Tag pro Woche 105,80  1.269,60  
Telefonanteil 0,5 Tage pro Woche 24,60  295,20  
Internetanteil 0,5 Tage pro Woche 15,60  187,20  
Verbrauchsmaterialien 300,00  

gesamt 1603,50 19542,00  

(*AG-Anteil = Arbeitgeberanteil)

Ausgehend von diesen Kosten zur Finanzierung des Studierendenradios und auf Basis der aktuel-

len Größe der Studierendenschaft von etwa 19.000 Mitgliedern schlagen wir eine Erhöhung des

Mitgliedsbeitrages zur Studierendenschaft um 0,50€ vor.
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Entwurf einer Grundordnung für das Studierendenradio 

§ 1  Betrieb und Auftrag

(1) Das Studierendenradio wird von der Studierendenschaft der Martin Luther-Universität

Halle-Wittenberg betrieben. 

(2) Das Studierendenradio ist den Aufgaben der Studierendenschaft gemäß § 2 der Satzung

der Studierendenschaft als auch § 65 (1) LHG LSA verpflichtet. Das Radio dient der Her-

stellung von Öffentlichkeit für studentische und hochschulpolitische Themenbereiche

im Raum Halle und Sachsen-Anhalt. 

(3) Das Studierendenradio bezieht seine finanziellen Mittel gemäß §2 1. d der Beitragsord-

nung der Studierendenschaft in der Fassung xx.xx.xxxx. Die Verwaltung der Beitragsan-

teile obliegt den SprecherInnen für Finanzen gemäß der Finanzordnung und in Ab-

sprache mit der Koordinationsstelle für Studierende sowie der Geschäftsführung des

Corax e.V. 

§ 2 Redaktionelle Grundsätze 

(1) Die Grundsätze der redaktionellen Arbeit des Studierendenradios entsprechen den im

Redaktionsstatut des Corax e.V. formulierten Ansprüchen journalistischer Arbeit. 

§ 3 Kooperation mit Radio Corax 

(1) Die Produktion und Betreuung des Studierendenradios der Martin Luther-Universität

Halle-Wittenberg erfolgt in Kooperation mit dem nichtkommerziellen Lokalradio Radio

Corax. 

(2)  Die Inhalte des  Studierendenradios  werden im Rahmen des täglichen bestehenden

Programms von Radio Corax, insbesondere im Rahmen der tagesaktuellen Magazine

von Montags bis Freitags zwischen 07.00 und 10.00 Uhr, 13.00 und 15.00 Uhr sowie

18.00 und 19.00 Uhr, positioniert. 

(3) Studentische und hochschulpolitische Themen erhalten zudem in einem monatlichen

Spezialmagazin einen gesonderten Sendeplatz.  
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§ 4 Redaktion des Studierendenradios

(1) Mitglied der Redaktion kann jedes Mitglied der Studierendenschaft an der Martin Lu-

ther-Universität Halle-Wittenberg werden. 

(2) Personen, die antidemokratisches, rassistisches, sexistisches oder gewaltverherrlichen-

des Gedankengut verbreiten bzw. verbreiten wollen, sind von der Mitgliedschaft ausge-

schlossen. 

(3) Die Redaktion ernennt eine/n Sprecher/in des Studierendenradios. Diese/r ist dem Stu-

dierendenrat der Martin Luther-Universität gegenüber Rechenschaft pflichtig und ver-

tritt die Redaktion des Studierendenradios vor dem Gremium. Sämtliche ihrer/seiner

Aufgaben  können zeitweilig an Mitglieder der Redaktion übertragen werden. 

§ 5 Änderung der Grundordnung

(1) Die Grundordnung kann auf einer ordentlichen Sitzung mit der Mehrheit  von zwei

Dritteln der anwesenden Mitglieder der Redaktion geändert werden.

(2) Zu den Sitzungen, auf denen die Grundordnung geändert oder neu gefasst werden soll,

muss mindestens eine Woche schriftlich per Mitteilung an die RedakteurInnen geladen

werden.

(3) Änderungen der Grundordnung bedürfen einer Genehmigung durch den Studieren-

denrat. 

§ 6 Inkraftreten 

(1) Diese Grundordnung tritt zum xx.xx.xxx in Kraft.
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Änderungsanträge zur Einführung eines Studierendenradios

von Stella Gebauer 

Änderungen grün unterlegt. 

1. Satzungsänderungsantrag:  1

§9 hinzufügen: 

§9 Studierendenradio: 

(1) Die Studierendenschaft führt ein Studiernedenradio. Dies ist den Aufgaben der Studie-
rendenschaft nach §2 dieser Satzung verpflichtet.

(2) Weitere Grundsätze regelt eine gesonderte Ordnung, die vom Studierendenrat beschlos-
sen wird.

2. Finanzordnungsänderungsantrag:  2

Änderung von §12

Aktuell:

§12 Kommissionen, Arbeitskreise und Institutsgruppen; Studierendenfachzeitschrift 

(5) Die Regelungen der Absätze 3 und 4 finden auch in Bezug auf die Studierendenfach-
zeitschrift Anwendung.

Änderung: 

§12 Kommissionen, Arbeitskreise und Institutsgruppen, Studierendenschaftzeitschrift, Studie-
rendenradio (Titel des Paragraphen) 

(5) Die Regelungen der Absätze 3 und 4 finden auch in Bezug auf die Studierendenschaft -
zeitschrift sowie das Studierendenradio Anwendung.

1 Fassung vom 14.12.2015 
2 Fassung vom 14.12.2015 
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3. Beitragsordnungsänderungsantrag:3

Änderung von §2 Beitragshöhe, Teilbeiträge

Aktuell: 

(1) Der Studierendenschaftsbeitrag beträgt ab dem Sommersemester 2013 7,50 Euro. Er ist
für folgende Zwecke bestimmt:

1. Für den Studierendenrat als Beitrag insgesamt 5,30 Euro, davon sind
a. für den Studierendensport 0,15 Euro,
b. für den Sozialfonds 0,40 Euro,
c. für die Studierendenschaftszeitschrift 0,50 Euro,
d. für Aufwandsentschädigungen der Sprecher und Referenten des Studierendenrates

0,75 Euro
e. für den allgemeinen Haushalt des Studierendenrates 3,50 Euro bestimmt.

2. Der Fachschaftsanteil beträgt 2,20 Euro.

Änderung: 

(1) Der Studierendenschaftsbeitrag beträgt ab dem Sommersemester 2013 8,00 Euro. Er ist
für folgende Zwecke bestimmt:

1. Für den Studierendenrat als Beitrag insgesamt 5,80 Euro, davon sind
a. für den Studierendensport 0,15 Euro,
b. für den Sozialfonds 0,40 Euro,
c. für die Studierendenschaftszeitschrift 0,50 Euro,
d. für das Studierendenradio 0,50 Euro,
e. für Aufwandsentschädigungen der Sprecher und Referenten des Studierendenrates

0,75 Euro
f. für den allgemeinen Haushalt des Studierendenrates 3,50 Euro bestimmt.

2. Der Fachschaftsanteil beträgt 2,20 Euro. 

3 Fassung vom 29.10.2012
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